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b. Diebstahl eines Bandenmitglieds unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds 
 
Die einzelne Bandentat muss dabei Ausfluss der Bandenabrede sein (Bandenbezug) & darf nicht 
losgelöst davon ausschl. im eigenen Interesse der jeweils unmittelbar Beteiligten ausgeführt werden. 
 
aa. Zwei Bandenmitglieder für Einzeltat ausreichend 
bb. Tätereigenschaft des unmittelbar ausführenden Bandenmitglieds 
cc. Teilnehmereigenschaft des „anderen Bandenmitglieds“ ausreichend 
dd. Örtlich-zeitliches Zusammenwirken mit anderem Bandenmitglied (streitig): 

 
ee. Wegnahme durch Bandenfremden & Zurechnung: Nach h.M. ist es ausreichend, wenn die 
Wegnahme durch eine bandenfremde Person am Tatort ausgeführt wird, sofern im Übrigen zwei 
Mitglieder am Diebstahl mitwirken und wenigstens einem von ihnen, die unmittelbare Tatausführung 
des Nichtmitglieds als Täter zuzurechnen ist. 
 
ff. Umstritten ist, ob die Bandenmitgliedschaft ein tat- oder täterbezogenes Merkmal darstellt: 

 
 
 

Aber merke: Im Gegensatz zur Bandenmitgliedschaft ist das Tatbestandsmerkmal „unter Mitwirkung 
eines anderen Mitglieds“ ein tatbezogenes Merkmal.  
D.h. dem (nicht notwendig vor Ort) mitwirkenden Bandenmitglied (streitig s.o.) kann somit die Begehung 
des Diebstahls durch das unmittelbar ausführende Bandenmitglied gem. § 25 Abs. 2 zugerechnet 
werden, wenn die weiteren Voraussetzungen der Mittäterschaft vorliegen.  
Teilnehmer (Anstifter oder Gehilfen), die Bandenmitglieder sind, haften gem. der §§ 26, 27 
akzessorisch zur Haupttat.    

Die h.M.(inkl. BGH) setzt nicht voraus, dass der Täter und das andere Bandenmitglied örtlich und 
zeitlich zusammenwirken. Es ist ausreichend, wenn ein Bandenmitglied als Täter und ein anderes 
Bandenmitglied (auch als Gehilfe - s.o.) beim Diebstahl in irgendeiner Weise zusammenwirken. 
 
Argumente:  
 
 Der Wortlaut des § 244 Abs. 1 Nr. 2 („Mitwirkung“) setzt kein örtlich-zeitliches Zusammenwirken voraus, 

sondern eben nur eine irgendwie geartete Mitwirkung. 
 Die gesteigerte bandenmäßige Ausführungsgefahr ist in den Tatbeiträgen der einzelnen 

Bandenmitglieder begründet, die in die Tatausführung einfließen und sich in ihrer Wirkung gegenseitig 
verstärken, wodurch auch die Effizienz der Tathandlung erhöht werde.  

 Im Unterschied zu § 260 Abs. 1 Nr. 2 reicht es bei § 244 Abs. 1 Nr. 2 gerade nicht aus, dass das 
Bandenmitglied die Tat als Alleintäter, ohne jeden Mitwirkungsakt eines anderen Bandenmitglieds, 
ausführt (Abgrenzungsargument). 

 Die arbeitsteilige Organisation einer Bande ist nicht selten so gestaltet, dass auf Basis gründlicher 
Vorbereitung nur ein Bandenmitglied am Tatort anwesend zu sein hat (Praxisargument).  

 Im Extremfall würde nach der a.A. kein Mitglied jemals § 244 Abs. 1 Nr. 2 erfüllen, wenn die 
Organisationsstruktur so aufgebaut wäre, dass eben stets nur ein Bandenmitglied vor Ort die Tat ausführt 
(kriminalpolitishes Argument). 

 

Nach einer viel vertretenen Ansicht im Schrifttum ist ein arbeitsteiliges Zusammenwirken von 
mindestens zwei Bandenmitgliedern am Tatort zu fordern.  
 
 Dafür spreche systematisch der Umkehrschluss zu anderen Bandenqualifikationen (vgl. § 260 Abs. 1 Nr. 

2), bei denen kein solches Mitwirkungserfordernis vorausgesetzt wird. 
 V.a. jedoch der strafschärfende Umstand der konkreten Ausführungsgefahr („Aktionsgefahr“) mache 

eine Anwesenheit vor Ort erforderlich (teleologisches Argument). 
 

H.M.: Bandenmitgliedschaft ist ein 
strafschärfendes persönliches 
(täterbezogenes) Merkmal, so dass die 
Regelung des § 28 Abs. 2 einschlägig ist.  
 
Argument: Die Bandenmitgliedschaft 
kennzeichnet die persönliche Verbundenheit 
der Mitglieder untereinander. 
 

Verbreitete Gegenauffassung: Banden-
mitgliedschaft ist ein tatbezogenes Merkmal.  
 
Argument: Besondere Gefährlichkeit der 
Tatausführung durch mehrere 
(Organisations- und Ausführungsgefahr).  
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